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Wer sind wir? 
 
Der TELGTER TEILER ist ein Zusammenschluss der Telgter Kirchengemeinden, der 
mit Unterstützung der Stadt Telgte praktische Hilfe für in Not geratene Menschen in 
Telgte leisten will.  
Die Menschen, die in diesem sozialen Projekt mitarbeiten tun das unentgeltlich auf 
ehrenamtlicher Grundlage.  
 
Was wollen wir? 
 
Der TELGTER TEILER will vornehmlich Lebensmittel, aber auch brauchbare „Non 
Food Ware“, die nicht mehr im Regelverkauf abgesetzt werden können, sammeln 
und über die ehrenamtlich betriebene Ausgabestelle an der von-Siemens-Straße 18 
an die Menschen in Telgte ausgeben, deren Bedürftigkeit zuvor festgestellt wurde. 
 
Wer ist empfangsberechtigt? 
 
Die Nothilfe wird unabhängig von religiöser Zugehörigkeit und Nationalität gewährt; 
sie orientiert sich allein am Grad der festgestellten Bedürftigkeit. 
Wer Leistungen des TELGTER TEILERS erhalten will, muss in der Regel hierfür ei-
nen Antrag bei der Stadt Telgte, Sozialamt, stellen. Die Empfänger von Leistungen 
nach dem Sozialgesetzbuch II und XII oder nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
erfüllen z.B. die Voraussetzungen. 
In besonderen Notlagen kann nach Einzelfallprüfung von diesen Voraussetzungen 
abgewichen werden. 
Für jeden erwachsenen  Empfangsberechtigten ist 1 EURO zur Deckung der Kosten 
(Miete und Strom) bei Abholung der Lebensmittel in bar zu zahlen. Kinder bleiben frei. 
 
 
Wer stellt Bedürftigkeit fest? 
 
Das Sozialamt der Stadt Telgte und der KONTAKTPUNKT als Sozialbüro der Telgter 
Kirchengemeinden stellen die Berechtigungskarte zur Teilnahme an der Lebensmit-
telausgabe des TELGTER TEILER aus. Hierzu muss zuvor dort ein Antrag gestellt 
werden. 
 
Was leistet der TELGTER TEILER nicht? 
 
Der Telgter Teiler kann die durchgehende Sicherstellung der Versorgung der am un-
teren wirtschaftlichen Rande unserer Wohlstandsgesellschaft lebenden Menschen in 
Telgte nicht gewährleisten. Sie ist auch nicht beabsichtigt. 
Der TELGTER TEILER ersetzt in keinem Falle Leistungen des Staates auf Grund 
von Gesetzen und sonstigen Bestimmungen. 


